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Rechtssatz 

Das KStG 1988 verwendet zwar den Begriff der verdeckten Ausschüttungen, gibt aber keine Begriffsdefinition. 
Entscheidendes Merkmal einer verdeckten Gewinnausschüttung ist die Zuwendung von Vermögensvorteilen, die 
ihrer äußeren Erscheinungsform nach nicht unmittelbar als Einkommensverteilung erkennbar sind und ihre 
Ursache in den gesellschaftsrechtlichen Beziehungen haben. Diese Ursächlichkeit wird anhand eines 
Fremdvergleiches ermittelt, wobei Verträge zwischen Kapitalgesellschaften und ihren Gesellschaftern an jenen 
Kriterien gemessen werden, die für die Anerkennung von Verträgen zwischen nahen Angehörigen entwickelt 
wurden. Die Vereinbarung muß demnach nach außen ausreichend zum Ausdruck kommen, einen eindeutigen, 
klaren und jeden Zweifel ausschließenden Inhalt haben und zwischen Fremden unter den gleichen Bedingungen 
abgeschlossen werden. Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt auch vor, wenn sich aus der 
Branchengleichheit der Tatigkeit der juristischen Person und des Gesellschafters ein vorenthaltener Ertrag ergibt, 
der in einer fehlenden oder mangelhaften Regelung der grundsätzlichen Aufgabenverteilung oder einer Regelung 
über ein konkretes Geschäft begründet ist. Die oben genannten Voraussetzungen für die Anerkennung 
entsprechender Vereinbarungen sind auch hier zu prüfen. 


